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Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an

wissenschaftlichen Bibliotheken (APOhDwB)

Vom 16. August 2001*

Auf Grund des§ 22 Abs. 2 des Laufbahngesetzesin der Fassung vom
9. April 1996 (GVBl. S. 152), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetz
vom 22. Juli 1999 (GVBl. S. 422), wird im Einvernehmen mit der Senatsv
waltung für Inneres verordnet:

Inhaltsübersicht
Teil I Einstellung §§ 1– 3
Teil II Vorbereitungsdienst §§ 4–12
Teil III Laufbahnprüfung §§ 13–15
Teil IV Übergangs- und Schlussvorschriften §§ 16–1

Teil I

Einstellung

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

In den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des höheren Dienstes an wis
schaftlichen Bibliotheken kann eingestellt werden, wer die

1. allgemeinen Voraussetzungen zur Ernennung zum Beamten oder
Beamtin erfüllt,

2. ein geeignetes, mindestens dreijähriges Studium an einer Hochschul
einer Hochschulprüfung oder einer ersten Staatsprüfung abgeschlo
hat,

3. gründliche Kenntnisse der englischen und einer weiteren lebenden Fre
sprache sowie Grundkenntnisse einer anderen Sprache besitzt.

§ 2

Ausbildungsbehörden

Ausbildungsbehörden sind die Freie Universität Berlin, die Humboldt-U
versität zu Berlin, die Technische Universität Berlin und die Stiftung Zentr
und Landesbibliothek Berlin.

§ 3

Bewerbung, Einstellung

(1) Bewerbungen werden an die Ausbildungsbehörde gerichtet.
(2) Über die Einstellung des Bewerbers oder der Bewerberin in den Vor

reitungsdienst entscheidet die Ausbildungsbehörde.

Datum: Verk. am 31. 8. 2001, GVBl. S. 486
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Teil II

Vorbereitungsdienst

§ 4

Rechtsstellung

(1) Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewerber und Bewerbe
nen werden unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf z
„Bibliotheksreferendar“ oder zur „Bibliotheksreferendarin“ ernannt.

(2) Das Beamtenverhältnis des Referendars oder der Referendarin end
1. mit dem Tag, mit dem er oder sie die Laufbahnprüfung bestanden hat,

hestens jedoch mit Ablauf des allgemeinen oder im Einzelfall festges
ten Ablauf des Vorbereitungsdienstes,

2. mit dem Tag, an dem ihm oder ihr das endgültige Nichtbestehen der L
bahnprüfung schriftlich bekannt gegeben wurde oder

3. durch Entlassung.

§ 5

Ziel des Vorbereitungsdienstes

Während des Vorbereitungsdienstes sollen die Referendare und Refere
rinnen auf fachlich und organisatorisch verantwortungsvolle Tätigkeiten
Bibliotheksbereich vorbereitet und ihnen die Befähigung für die Laufbahn v
mittelt werden.

§ 6*

Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel zwei Jahre. Er gliedert s
in die berufspraktische Ausbildung(§ 8) und die fachtheoretische Ausbildung
(§ 10).

(2) Die Dauer der berufspraktischen und fachtheoretischen Ausbild
beträgt jeweils zwölf Monate.

(3) Die Ausbildungsbehörde kann
1. für die Laufbahnbefähigung Zeiten einer gleichwertigen beruflich

Tätigkeit, die nach Bestehen der Hochschulprüfung abgeleistet wor
sind, sowie

2. Zeiten, in denen für die Laufbahnbefähigung erforderliche Fähigkeit
Kenntnisse und Fertigkeiten in einem beruflichen Bildungsgang erwor
worden sind,

auf den Vorbereitungsdienst anrechnen. Alle Anrechnungen zusammen dü
sechs Monate nicht überschreiten.

§ 6 Abs. 1 Satz 2: Neugef. durch Art. VI Nr. 1 d. Ges. v. 29. 9. 2004, GVBl. S. 428
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§ 7

Ausbildungsleitung

Der Leitung der Ausbildungsbibliothek obliegt die Gesamtleitung der Au
bildung. Sie kann eine fachlich und pädagogisch geeignete Dienstkraft
höheren Bibliotheksdienst mit der Überwachung der Ausbildung beauftrag

§ 8

Berufspraktische Ausbildung

(1) Die Ausbildungsbehörde bestimmt eine Bibliothek, in der die berufspr
tische Ausbildung erfolgen soll.

(2) Während der berufspraktischen Ausbildung sollen die Referendare
Referendarinnen in die Aufgaben des höheren Bibliotheksdienstes einge
werden. Sie haben sich mit den Bereichen und den Arbeitsweisen einer wis
schaftlichen Bibliothek vertraut zu machen. Ihnen ist Gelegenheit zu geb
ihre Ausbildung durch eigenverantwortliche und selbständige bibliothek
sche Tätigkeit zu fördern. Ihre Fähigkeit zur schriftlichen und mündlich
Erörterung praktischer und wissenschaftlicher Fragen sowie zur Überna
von Führungsaufgaben sollen sie auch durch die Mitarbeit bei Planungs-
Strukturaufgaben schulen.

§ 9

Leistungsbeurteilung der berufspraktischen Ausbildung

Am Ende der berufspraktischen Ausbildung sind die Leistungen des R
rendars oder der Referendarin durch die Leitung der Ausbildungsbibliothek
einer der in§ 21 des Laufbahngesetzes genannten Noten zu bewerten.

§ 10

Fachtheoretische Ausbildung

Die fachtheoretische Ausbildung findet an einer von der Ausbildungs
hörde bestimmten Hochschule statt. Sie erfolgt nach der für die Ausbild
jeweils geltenden Studienordnung.

§ 11*

Verlängerung und Entlassung

(1) Die Ausbildungsbehörde kann den Vorbereitungsdienst einmal
höchstens zwölf Monate verlängern, wenn

1. der Referendar oder die Referendarin wegen Krankheit oder aus ei
anderen wichtigen Grund insgesamt länger als vier Monate nicht an
Ausbildung teilgenommen hat; Zeiten des Erholungsurlaubs und ei
Urlaubs nach§ 4 der Verordnung über den Urlaub der Beamten und Ric
ter aus besonderen Anlässen bleiben außer Betracht,

2. der Referendar oder die Referendarin zu der Prüfung nicht zugelasse
(§ 12),

§ 11 Abs. 2: Geänd. durch Art. VI Nr. 2 d. Ges. v. 29. 9. 2004, GVBl. S. 428
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3. der Referendar oder die Referendarin die Prüfung wiederholt(§ 13),
4. sie die Eignung des Referendars oder der Referendarin für die Laufb

des höheren Dienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken noch n
abschließend beurteilen kann.

(2) Hat der Referendar oder die Referendarin Elternzeit oder Urlaub n
§ 4 Abs. 2oder§ 10 der Verordnung über den Urlaub der Beamten und Rich
erhalten, kann die Ausbildungsbehörde den Vorbereitungsdienst über z
Monate hinaus verlängern.

(3) Referendare oder Referendarinnen, die nach ihren Leistungen oder ih
Verhalten während der Ausbildung für den höheren Dienst an wissenscha
chen Bibliotheken nicht geeignet erscheinen, sind unverzüglich aus dem
bereitungsdienst zu entlassen.

Teil III

 Laufbahnprüfung

§ 12

Zweck der Prüfung, Zulassung

(1) Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Laufbahnprüfung ab. In d
Laufbahnprüfung ist festzustellen, ob der Referendar oder die Referendarin
Ziel der Ausbildung erreicht hat und für die Laufbahn des höheren Dienste
wissenschaftlichen Bibliotheken befähigt ist.

(2) Die Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlich
Bibliotheken findet an der für die fachtheoretische Ausbildung zuständig
Hochschule statt. Die Zulassung zur Laufbahnprüfung und ihre Durchführ
richten sich nach der jeweils geltenden Prüfungsordnung.

§ 13

Wiederholung der Prüfung

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Näh
regelt die jeweils geltende Prüfungsordnung der Hochschule.

§ 14*

Prüfungszeugnis

(1) Der Referendar oder die Referendarin, der oder die die Prüfung bes
den hat, erhält ein Prüfungszeugnis der Hochschule. Wer die Prüfung n
bestanden hat, erhält von der Hochschule einen schriftlichen Bescheid.
Ausfertigung des Prüfungszeugnisses oder des Bescheides ist der Ausbild
behörde zuzuleiten, die sie zur Personalakte nimmt.

(2) Mit Bestehen der Laufbahnprüfung erwirbt der Referendar oder die Re
rendarin die Befähigung zum höheren Dienst an wissenschaftlichen Biblio
ken. Er oder sie ist berechtigt, die Berufsbezeichnung „Bibliotheksasses
oder „Bibliotheksassessorin“ zu führen.

§ 14 Abs. 1 Satz 2 u. 3: Neugef. durch Art. VI Nr. 3 d. Ges. v. 29. 9. 2004, GVBl. S. 428
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Teil IV

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15

Übergangsregelung

Eine vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene Ausbildung
nach der bisher geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung weiterzufüh

§ 16*

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- u
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt – unbeschadet § 15 – die Verordnung über die Ausb
dung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliothe
vom 24. Juli 1972 (GVBl. S. 1731), geändert durch Nummer 27 der Anlage
Gesetz vom 30. Oktober 1984 (GVBl. S. 1541), außer Kraft.

§ 16 Abs. 2: Abgedruckt zum Verständnis d. § 15
5

72. Erg.Lfg. (Januar 2002)



2030–2–40

6

– Leerseite –

72. Erg.Lfg. (Januar 2002)


	S T A R T - S E I T E
	§�1 Einstellungsvoraussetzungen
	§�2 Ausbildungsbehörden
	§�3 Bewerbung, Einstellung
	§�4 Rechtsstellung
	§�5 Ziel des Vorbereitungsdienstes
	§�6* Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes
	§�7 Ausbildungsleitung
	§�8 Berufspraktische Ausbildung
	§�9 Leistungsbeurteilung der berufspraktischen Ausbildung
	§�10 Fachtheoretische Ausbildung
	§�11* Verlängerung und Entlassung
	§�12 Zweck der Prüfung, Zulassung
	§�13 Wiederholung der Prüfung
	§�14* Prüfungszeugnis
	§�15 Übergangsregelung
	§�16* Inkrafttreten, Außerkrafttreten

